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 Veröffentlicht am 19.11.1987

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §13 Abs1;

AVG §13 Abs3;

AVG §63 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Ein Einspruch der XY OHG ist im Hinblick auf den Briefkopf des Geschäftspapiers und die Geschäftsstampiglie, die

beide den Firmenwortlaut "XY OHG" aufweisen, ungeachtet der Abfassung in der Ich-Form ("ich erhebe Einspruch") als

von XY namens der OHG erhoben anzusehen, somit letzterer zuzurechnen.
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